
 
 
 
   

 
 

Umweltamt - Untere Naturschutzbehörde 
 

Informationen zum Artenschutz 
 
 
Folgende artenschutzrechtlichen Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind grund-
sätzlich immer zu beachten. 
 
 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG in der derzeit geltenden Fassung hat folgenden Wortlaut: 

 

Es ist verboten, 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 

oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; 
eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 
Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Na-
tur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote). 

 
Gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG ist es verboten 

1. die Bodendecke auf Wiesen, Feldrainen, Hochrainen und ungenutzten Grundflächen sowie an He-
cken und Hängen abzubrennen oder nicht land-, forst- oder fischerwirtschaftlich genutzte Flächen 
so zu behandeln, dass die Tier- oder Pflanzenwelt erheblich beeinträchtigt wird, 

2. Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grund-
flächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 01.03 bis 
zum 30.09. abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen; zulässig sind schonende 
Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung 
von Bäumen, 

3. Röhrichte in der Zeit vom 01.03 bis zum 30.09. zurückzuschneiden; außerhalb dieser Zeit dürfen 
Röhrichte nur in Abschnitten zurückgeschnitten werden. 



 
 
Die Verbote des § 39 Abs. 5 BNatSchG Nummer 1 bis 3 gelten nicht für  

1. behördlich angeordnete Maßnahmen, 

2. Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse nicht auf andere Weise oder zu anderer Zeit durchge-
führt werden können, wenn sie 

a) behördlich durchgeführt werden, 

b) behördlich zugelassen sind oder 

c)  der Gewährleistung der Verkehrssicherheit dienen, 

 3. nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft, 

 4. zulässige Bauvorhaben, wenn nur geringfügiger Gehölzbewuchs zur Verwirklichung der Baumaß-
nahmen beseitigt werden muss. 

 
 
Die Vorschriften haben unmittelbare Geltung und sind u.a. auch bei Gehölzarbeiten und bei der Errich-
tung, der Änderung oder Nutzungsänderung sowie beim Abriss von baulichen Anlagen (z.B. Fledermäuse 
und Vögel in Gebäuden) zu beachten. 


